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 Veröffentlicht am 26.05.1999

Index

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §52 Abs5 idF 1993/519;

Rechtssatz

Der Wortlaut des § 52 Abs 5 LDG 1984 idF 1993/519 erfasst nur lehrgangsmäßige und saisonmäßige Berufsschulen.

Mangels Vorliegens einer planwidrigen Rechtslücke ist auch die analoge Anwendung der Bestimmung auf Lehrer an

ganzjährig geführten Berufsschulen ausgeschlossen.
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